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Keine Mobilfunk-Sendetürme in Grünanlagen und Allgemeinen Grünflächen 

Realisierung von Mobilfunksendeanlagen in öffentlichen Grünanlagen 

Mobilfunk-Bauanträge in Stadtrat und Bezirksausschuss öffentlich behandeln 
 
 

Keine Mobilfunk-Sendetürme in Grünanlagen und Allgemeinen Grünflächen, 

Antrag Nr. 20-26 / A 05235 von der Fraktion ÖDP/ München-Liste 

vom 14.11.2024  

Realisierung von Mobilfunksendeanlagen in öffentlichen Grünanlagen, 

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07267 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 15 - Trudering-

Riem vom 14.11.2024 

Mobilfunk-Bauanträge in Stadtrat und Bezirksausschuss öffentlich behandeln, 

Antrag Nr. 20-26 / A 05236 von der Fraktion ÖDP/München-Liste 

vom 14.11.2024 

 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12276 

 

 

 

 

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 28.05.2025 

Öffentliche Sitzung 

 

 

I. Vortrag und Antrag des Referenten 

 

Wie in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 06.05.2025.  

Es wurde in der Sitzung beschlossen, dass die endgültige Beschlussfassung der Vollver-

sammlung des Stadtrats obliegt. Eine mündliche Ergänzung des Vortrags des Referenten 

erfolgt in der Sitzung der Vollversammlung. 

Der Ausschuss hat die Annahme des Antrages empfohlen. 

 

 

 

II. Beschluss 

nach Antrag. 
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Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

 

 

Der / Die Vorsitzende Der Referent 

Ober-/Bürgermeister/-in 

ea. Stadtrat / ea. Stadträtin 

Dr. Scharpf 

Berufsm. Stadtrat 

 

 

 

III. Abdruck von I. mit II. 

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP) 

 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

z. K. 

 

IV. Wv. Referat für Arbeit und Wirtschaft RAW-FB2-SG1 

 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 

wird bestätigt. 

 

2. an das Referat für Klima- und Umweltschutz 

an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

an das Baureferat – Gartenbauamt 

an die Bas 1 bis 25 

z. K. 

 

Am 


